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Untergrabung zu beseitigen oder in verräterischer Weise die Macht zu 
ergreifen;

2. das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik einem anderen
■Staat einzuverleiben oder einen Teil desselben von ihr loszulösen; I

3. einen Angriff auf Leben oder Gesundheit eines führenden Repräsen
tanten der Deutschen Demokratischen Republik zu begehen;

4. mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt die verfassungsmäßige 
Tätigkeit der führenden Repräsentanten der Deutschen Demokratischen 
Republik unmöglich zu machen oder zu behindern,

wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren oder mit lebenslänglicher
Freiheitsstrafe bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf Todesstrafe erkannt werden.
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§ 97 
Spionage

(1) Der sozialistische Staat schützt und sichert seine staatlichen, wirt
schaftlichen und militärischen Geheimnisse allseitig gegenüber jedermann.

(2) Wer es unternimmt, Tatsachen, Gegenstände, Forschungsergebnisse 
odersonstige Nachrichten, die Unpolitischen oder wirtschaftlichen Inter- 
e^sejRfeb zum SchutzeT der Deuts^ch^^Dembkratischen Republik gehelm- 
zffiaRen
Огяапfsätlönen. Einrichtungen, Gruppen~~oder ^ersonen^ deren^Tätigkeit 
gegen die Deutsche Demokratische Republik oder andere friedliebende 
Völker^fTt^^ dereh Vertreter oder Helfer zu sammeln, an sie
auszuliefern oder zu verraten, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf 
Jahren bestraft.

(3) Das Unternehmen der Spionage begeht auch, wer
1. sich von einem imperialistischen Geheimdienst anwerben läßt;
2. sich von Organisationen, Einrichtungen, Gruppen oder Personen oder 

deren Vertretern oder Helfern zum Zwecke der Sammlung oder Aus
lieferung geheimzuhaltender Nachrichten anwerben läßt;

3. bei Spionage gegen die Deutsche Demokratische Republik in anderer 
Weise als durch Sammlung oder Auslieferung geheimzuhaltender 
Nachrichten mitwirkt.

(4) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche Freiheits
strafe oder Todesstrafe erkannt werden.

Sammlung von Nachrichten
(1) Wer Nachrichten, die geeignet sind, die gegen die Deutsche Demokra

tische Republik oder andere friedliebende Völker gerichtete Tätigkeit von 
Organisationen, Einrichtungen, Gruppen oder Personen zu unterstützen,
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